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2. Wechselperioden (Registrierungsperioden im Sinne der FIFA)  
Ein Vereinswechsel eines Amateurs kann grundsätzlich nur in zwei Wechselperioden sta�inden: 
2.1. Vom 1.7. bis zum 31.8. (Wechselperiode I). Lässt die FIFA davon Ausnahmen zu, beschließt der DFB-

Vorstand die erforderlichen Regelungen. 
2.2. Vom 1.1. bis zum 31.1. (Wechselperiode II). Lässt die FIFA davon Ausnahmen zu, beschließt der DFB-

Vorstand die erforderlichen Regelungen. 
2.3. Ein Amateur kann sowohl in der Wechselperiode I als auch in der Wechselperiode II einen 

Vereinswechsel vornehmen, in der Wechselperiode II jedoch nur mit Zus�mmung. 
3. Spielberech�gung für Pflichtspiele 

3.1. Abmeldung bis zum 30.6. und Eingang des Antrags auf Spielberech�gung bis zum 31.8. 
(Wechselperiode I) 
Der SBFV erteilt die Spielberech�gung für Pflichtspiele ab Eingang des Antrags auf 
Spielberech�gung, jedoch frühestens zum 1.7., wenn der abgebende Verein dem Vereinswechsel 
zus�mmt oder der aufnehmende Verein die Zahlung des in Ziffer 3.2 festgelegten 
Entschädigungsbetrags nachweist, im Übrigen zum 1.11. Nach diesem Zeitpunkt bedarf es keiner 
Zus�mmung des abgebenden Vereins.  
Nimmt ein Spieler mit seiner Mannscha� an noch ausstehenden Pflichtspielen nach dem 30.6. teil 
und meldet er sich innerhalb von fünf Tagen nach Abschluss des Wetbewerbs oder dem 
Ausscheiden seines Vereins aus diesem Wetbewerb ab, so gilt der 30.6. als Abmeldetag. Zur 
Fristwahrung genügt eine Miteilung über das elektronische Pos�ach. 

3.2. Ersatz der Zus�mmung zum Vereinswechsel durch Zahlung einer Entschädigung bei 
Vereinswechseln von Amateuren gemäß Ziffer 3.1; Abs. 3, Satz 3, zweiter Halbsatz von Ziffer 1.4 gilt 
entsprechend. 
3.2.1. Bei Abmeldung des Spielers bis zum 30.6. und Eingang des Antrags auf Spielberech�gung bis 

zum 31.8. kann die Zus�mmung des abgebenden Vereins bis zum 31.8. durch den Nachweis 
der Zahlung der nachstehend festgelegten Entschädigung ersetzt werden. 
Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Spielklassenzugehörigkeit der ersten 
Mannscha� des aufnehmenden Vereins in dem Spieljahr, in dem die Spielberech�gung für 
Pflichtspiele erteilt wird. Bei einem Vereinswechsel nach dem 1.5. gilt die Spielklasse der neuen 
Saison. 
Die Höhe der Entschädigung beträgt 

• Bundesliga / 2. Bundesliga / 3. Liga  € 5.000,00 

• 4. Spielklasse (Regionalliga)  € 3.750,00 

• 5. Spielklasse (Oberliga)   € 2.500,00 

• 6. Spielklasse (Verbandsliga)  € 1.500,00 

• 7. Spielklasse (Landesliga)   €    750,00 

• 8. Spielklasse (Bezirksliga)   €    500,00 

• ab 9. Spielklasse (Kreisliga A)  €    250,00 

Die Höhe der Entschädigung beträgt bei Spielerinnen der 

• 1. Frauen-Spielklasse (Bundesliga)   € 2.500,00 

• 2. Frauen-Spielklasse (2. Bundesliga) € 1.000,00 

• 3. Frauen-Spielklasse (Regionalliga) €    500,00 

• unterhalb der 3. Frauen-Spielklasse €    250,00 

Abweichende Festlegungen der Mitgliedsverbände über die Entschädigungsbeträge sind nicht 
zulässig. 

3.2.2. Wechselt ein Spieler zu einem Verein, dessen erste Mannscha� in einer niedrigeren 
Spielklasse spielt, errechnet sich die Entschädigung als Mitelwert der vorstehenden Beträge 
der Spielklasse der ersten Mannscha� des abgebenden und des aufnehmenden Vereins in der 
neuen Saison. 

3.2.3. Hate sich der aufnehmende Verein bei einem Vereinswechsel vor der Saison im 
abgelaufenen Spieljahr nicht mit einer A-, B-, oder C-Juniorenmannscha� (11er-Mannscha�) 
bis zum Ablauf am Spielbetrieb beteiligt, erhöht sich der Entschädigungsbetrag um 50%. 
Mannscha�en von Juniorenspielgemeinscha�en werden nur dem federführenden Verein 
zugerechnet. 
Der Entschädigungsbetrag erhöht sich um 50 % für einen wechselnden Spieler, der das 17. 
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Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, und der die letzten drei Jahre 
vor dem Wechsel ununterbrochen als Spieler bei dem abgebenden Verein ausgebildet wurde 
und gespielt hat. Der Entschädigungsbetrag reduziert sich um 50 %, wenn die 
Spielberech�gung des wechselnden Spielers für Freundscha�sspiele des abgebenden Vereins 
(einschließlich Junioren-Mannscha�en) weniger als 18 Monate bestanden hat. 
Zwei Erhöhungstatbestände erhöhen den Entschädigungsbetrag um 100%. Treffen zwei 
Erhöhungstatbestände und ein Ermäßigungstatbestand zusammen, erhöht sich der 
ursprüngliche Entschädigungsbetrag um 50 %. Treffen ein Erhöhungstatbestand und ein 
Ermäßigungstatbestand zusammen, gelten die im zweiten Absatz festgelegten Höchstbeträge. 
S�chtag ist der 1.7. des Spieljahres, für das die Spielberech�gung erteilt wird 

3.2.4. Die Bes�mmungen von Ziffer 3.2.3 gelten nicht beim Vereinswechsel von Spielerinnen. 
3.2.5. Abweichende schri�liche Vereinbarungen der beteiligten Vereine sind möglich. 

Abweichende schri�liche Vereinbarungen zwischen dem abgebenden Verein und dem Spieler 
sind ebenfalls möglich, jedoch dürfen die festgelegten Höchstbeträge nicht überschriten 
werden. 

3.3. Abmeldung in der Zeit zwischen dem 1.7. und dem 31.12. und Eingang des Antrags auf 
Spielberech�gung bis zum 31.1. (Wechselperiode II) 
S�mmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel zu, wird die Spielberech�gung für Pflichtspiele 
ab Eingang des Antrags auf Spielberech�gung, jedoch frühestens zum 1.1. erteilt.  
S�mmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel nicht zu, kann die Spielberech�gung für 
Pflichtspiele erst zum 1.11. des folgenden Spieljahres erteilt werden. § 17 Ziffer 2.7 bleibt 
unberührt. 

4. Umsatzsteuer bei Entschädigungsbeträgen  
Bei den festgelegten Entschädigungsbeträgen handelt es sich um Netobeträge. Dies gilt auch für frei 
vereinbarte Entschädigungsbeträge.  
Sofern bei dem abgebenden Verein Umsatzsteuer anfällt, hat er eine Rechnung unter Angabe der 
Umsatzsteuer auszustellen. 

5. Spielberech�gung für Freundscha�sspiele 

Ab dem Tag des Eingangs der vollständigen Vereinswechselunterlagen ist der Spieler für 
Freundscha�sspiele seines neuen Vereins spielberech�gt. 

6. Einsatz in Auswahlmannscha�en 

Wartefristen hindern nicht den Einsatz eines Spielers in Mannscha�en des DFB, beim Vereinswechsel 
innerhalb eines Mitgliedsverbandes nicht den Einsatz in einer Auswahl dieses Mitgliedsverbandes. 

7. Beim Vereinswechsel eines Juniorenspielers gehen die Bes�mmungen der SBFV-Jugendordnung vor. 
 

§ 16 a Grundsätze für die Beantragung einer Spielerlaubnis mit DFBnet Pass Online 

Soweit nachstehend keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten für die Beantragung einer 
Spielerlaubnis mit DFBnet Pass Online die allgemeinen Regelungen der §§ 10 und 16 ff. SpO entsprechend.  
Die Vereine müssen für die Nutzung von DFBnet Pass Online autorisiert sein. Hierzu gelten die SBFV-

Nutzungsbedingungen für die Erteilung der Spielerlaubnis. 
Die beteiligten Vereine sind verpflichtet, den unterzeichneten Original-Antrag sowie die für eine 
Antragstellung oder eine nachträgliche Zus�mmung erforderlichen Unterlagen für einen Zeitraum von 
mindestens zwei Jahren aufzubewahren und auf Anforderung dem SBFV vorzulegen. 
Die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen wird gemäß § 46 RuVO geahndet. 
1. Antrag auf Spielerlaubnis 

Erfolgt die Übermitlung des Antrags auf Spielerlaubnis an die Verbandsgeschä�sstelle mitels DFBnet 
Pass Online, en�ällt die Einreichung des schri�lichen Antrags. Mit dem Zeitpunkt der systemsei�gen 
Bestä�gung des Eingangs der Antragstellung an den aufnehmenden Verein gilt der Antrag als 
zugegangen. 
Stellt ein Verein einen Antrag auf Spielerlaubnis mitels DFBnet Pass Online, hat er dafür Sorge zu tragen, 
dass ihm die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen vorliegen. Insbesondere muss er 
sicherstellen, dass der Antrag mit allen erforderlichen Erklärungen und Daten von dem Spieler, bei 
Minderjährigen von einem gesetzlichen Vertreter, unterzeichnet vorliegt. Eine elektronische 
Antragstellung ohne rechtlich wirksame Zus�mmung des Spielers, bei Minderjährigen eines gesetzlichen 
Vertreters, ist unwirksam. 

2. Abmeldung des Spielers, bisheriger Spielerpass und Stellungnahme des abgebenden Vereins 
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